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50/01 Gewerbeordnung 

Text 

§ 2. Die fachliche Qualifikation zum Großhandel mit Arzneimitteln ist durch Zeugnisse über eine 
mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit im Gewerbe der Herstellung von oder des Großhandels mit 
Arzneimitteln einschließlich mindestens einem Jahr in einer Stellung mit einschlägiger 
Dispositionsbefugnis und die erfolgreich abgelegte Prüfung für den Großhandel mit Arzneimitteln als 
erfüllt anzusehen. 
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